
Hausordnung 
der Grundschule „Am Kannenstieg“ 

In unserer Schule sollen sich alle wohlfühlen: Schüler, Lehrer, Eltern und alle, die unsere Grundschule
besuchen. 
Damit wir erfolgreich miteinander arbeiten können, sind gegenseitige Achtung, Rücksichtnahme und 
Vertrauen notwendig. 
Deshalb gibt es eine Hausordnung mit den wichtigsten Regeln des Zusammenlebens an unserer 
Schule.

Behandle andere Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest!

1. Grundregeln

1.1. Wir fügen niemandem körperlichen oder seelischen Schaden zu.
1.2. Wir helfen, wenn jemand unsere Hilfe  benötigt.
1.3. Wir reden freundlich und höflich miteinander. Wir nehmen Rücksicht auf andere. 
               Wir lachen einander nicht aus und beschimpfen niemanden.
1.4. Wir respektieren einander und lassen andere Meinungen gelten. Wenn wir Kritik üben, 

bleiben wir fair. Streitigkeiten lösen wir, ohne Gewalt anzuwenden. 
              Wir können uns jederzeit Rat und Hilfe bei den Erwachsenen holen.
1.5. Wir lassen das Eigentum von anderen in Ruhe und fragen, bevor wir etwas

ausleihen.
1.6. Wir wollen uns in unserer Schule wohl fühlen, deshalb werfen wir Müll in die dafür

vorgesehenen Behälter und beschmieren nichts.
1.7. Die Schule gehört allen. Wer fahrlässig oder mutwillig etwas beschädigt hat, trägt dafür die 

Verantwortung und hat den Schaden wieder gutzumachen.

2. Verhalten in der Unterrichtszeit

2.1. Wir sitzen pünktlich zum Unterrichtsbeginn auf unseren Plätzen.
2.2. Während des Unterrichts verhalten wir uns so, dass wir niemanden beim Lernen

stören.
2.3. Wir verhalten uns im Schulgebäude leise, denn jeder muss konzentriert arbeiten

können. Wir beachten, dass andere Klassen schon oder noch im Unterricht sind.

3. Verhalten in den Pausen

3.1. Die Frühstückspause, die Schlechtwetterpause und die kleinen Pausen verbringen
wir in den Klassen, außer zum Toilettengang. Wir nutzen die kleinen Pausen und
die Zeit bis zum Stundenbeginn, um uns auf die nächste Stunde vorzubereiten
und unsere Sachen bereitzulegen.

3.2. Wir sorgen dafür, dass alle Pflanzen, Bäume und Sträucher auf dem Schulhof in Ruhe 
wachsen können. Auf dem Schulhof werfen wir nicht mit Schneebällen oder anderen 
Gegenständen. Wir denken uns interessante Bewegungsspiele aus und stören die Spiele der 
anderen Kinder nicht.



4.       Verhalten im Schulgebäude / Schulgelände

4.1.   Wir bewegen uns in den Laubengängen so, dass wir weder uns noch andere gefährden.
4.2.    Im Sinne von Hygiene und Sicherheit ist das Mitführen von Hunden im Schulhaus und
           auf dem gesamten Schulgelände verboten! Gleichermaßen gilt ein Rauchverbot!
          
          Im gesamten Schulgebäude handeln wir energiesparend:

4.3.   Wir tragen dazu bei, dass die Toiletten sauber bleiben und gehen sorgsam mit Wasser, 
          Toilettenpapier, Seife und Papierhandtüchern um.
4.4.    Beim Betreten und Verlassen der Toiletten schließen wir die Tür.
4.5.    Beim Verlassen der Klassen- und Fachräume schalten wir das Licht aus, schließen
           Fenster und Türen. 
4.6.    Die Haupteingangstür der Schule ist grundsätzlich geschlossen zu halten.

5.       Mitbringen von Gegenständen

5.1.    Wir bringen nichts mit, was nicht unmittelbar für den Unterricht benötigt wird. 
           Persönliche Gegenstände versehen wir mit unserem Namen.
5.2.    Waffen, waffenähnliche Gegenstände sowie Feuerzeuge und Streichhölzer dürfen
           Nicht mitgebracht werden!
5.3.    Wir schalten Handys und andere elektronische Geräte vor Betreten des Schulgeländes
           aus und lassen sie in der Schultasche, da sie ansonsten von Mitarbeitern der Schule
           eingesammelt werden können. Bild- und Tonaufnahmen sind generell verboten! 
           Für abhanden gekommene Geräte übernimmt die Schule keine Haftung. 

Verstöße gegen diese Hausordnung können zu mündlichen Ermahnungen, schriftlichen 
Verwarnungen oder weiteren Konsequenzen führen.

WICHTIGER HINWEIS:

Bei der Zufahrt von der Straße „Kannenstieg“ handelt es sich vorerst um eine Zufahrt für 
Feuerwehr, Versorgungs-und Baufahrzeuge und noch nicht um einen offiziellen 
Schul- bzw. Fußweg. Die Benutzung der Straße erfolgt auf eigene Gefahr. 
Die Grundschule übernimmt keine Haftung für Personen-und Sachschäden.

Schuljahr 2016/2017    ………………………………………………………………………………………………………..
                                           Datum, Unterschrift Schüler / Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte

Schuljahr 2017/2018     ……..……………………………………………………………………………………………………
                                           Datum, Unterschrift Schüler / Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte

Schuljahr 2018/2019     …………………………………………………………………………………………………………..
                                           Datum, Unterschrift Schüler / Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte
  

Schuljahr 2019/2020     …………………………………………………………………………………………………………..
                                           Datum, Unterschrift Schüler / Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte


